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Schon wiederholt sind wir dafür eingetreten, daß Zoll- 
und Steuertechniker zu Mitgliedern der Directivbehörden be­
fördert werden möchten.damit die durch praktische Erfahrung und 
fortgesetztes Mittendrinstehell in den Fortschritten der In­
dustrien und des Verkehrs Seitens dieser Beamten aus dem 
Laufenden erhaltenen Zoll- und stennrechnischen Kenntnisse 
derselbe bei den genannten Behörden unmittelbar und besser 
Verwerthung finden können, als dies durch Vermittlung der 
juristisch vorgebildeten Beamten, welche ihre fachliche zust­
und Sleuertechnische Vorbildung nur im Fluge nüd v elsach 
ganz einseitig erhalten haben, geschehen kann.

Es wird eingewendet werden, daß die m dieser Beziehung 
hie und da gemachten Versuche meistens nicht befriedigt ha- ! 
üen, indessen hat dies unseres Erachtens einzig und allein an 
der Auswahl dieser Beamten gelegen.

Nach den bisher kundgegebenen preußischen Begriffen sind 
die tüchtigsten Hanptamts-Dirigenten (welche Beamtenkatego­
rie hier nur in Betracht kommen kann) diejenigen, welche es 
verstehen, ein Hauptamt so zu leiten, daß es nach oben die !

welligsten Unbequem'ichkeiten verursacht, daß alle Formalitäten 
genau erfüllt werden, Opposition Hintangehalten und die Ue­
berzeugung von der unfehlbaren Autorität der vorgesetzten 
Behörde znr Geltung gebracht wird, welche also, um es in 
einem Wort anszntrücken, die besten Zuchtmeister sind.

Solche Beamte sind aber, da zu solchen Eigenschaften nicht 
immer besonders tüchtige fachliche Vorbildung nöthig ist, zu 
Direclionsmitgliedern nicht immer geeignet, da dort nicht das 
Geschick zu leiten, sondern lediglich allseitige gründ­
liche zoll- und sleuertechnische Vorbildung nö­
thig ist.

Der Gwßherzoglich Oldenbnrgischen Zoll- und Steuerver- 
waltung war es vorbehalten dies zu erkennen und einen glück­
lichen Griff zu thun, indem sie einen bei ihr beglaubigten 
preußischm, aus dein -muperuuiuerariat hervorgegangenen 
Statior-skontrolerir, dessen Tüchtigkeit als Zoll- und Steuer- 
Techniker sie bei sich erkannt hatte, nachdem er in Preußen 
zuin Oberzvllinspector und Hanptamts-Dirigenten befördert 
worden war, zum Mitgliede ihrer Zolldireetion berief.

Wir sind überzeugt, daß dieser Versuch sich als ein 
glücklicher erweisen wird und könuen nur wünschen, daß end­
lich auch in Preußen solche Versuche im Sinne unserer An­
deutungen gewagt werden möchten

Branntweinsteuer

Die „Brennerei-Zeitung" ertheilt in ihrer Nr. 228 auf 
folgende Frage nachstehende zutreffende Antwort:

Frage. Hat eine gewerbliche Brennerei, die seit 1882/83 
außer Betrieb gesetzt ist, jedoch noch fortwährend unter stener- 
amtlicher Cvntrole ist, Aussicht auf Gewährung eines Kon­
tingents, wenn dieselbe wieder in Betrieb genommen würde 
und wie hoch stellt sich dieses eventuell?

Antwort. Eine solche Brennerei wird ein Kontingent 
nicht erhalten können; sie hätte 1887 oder doch 1893 znr

Kvnto'gentirung angemeldet werden müssen. Die steneramt- 
liche Kontrote spielt in dieser Frage keine Rolle, da solche 
Controle überall da stattfinden muß, wo Brenngeräthe vor­
handen sind.

Der Vnndesratb hat in seiner Sitzung vvm 14. Dezem­
ber l893 — sr 726 der Protokolle — beschlossen, daß mit 
dem I. Januar 1894 an die Stelle der Nr. 1 der Ansfüh- 
rnngsvorschristen znm Branntweinsteuergesetz vom 24. Juni 
1887 wlgende Bestimmungen zu treten haben:

I. Die Branntweinvcrbranchsabgabe oder der Zuschlag zu


